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KjG-Diözesanverband Freiburg
Diözesankonferenz 2020/21

07.-08. Mai 2021 online

Antragsteller*in: Diözesanleitung

Die Diözesankonferenz möge beschließen:

Die nächste Vollversammlung des Diözesanverband KjG Freiburg findet vom 8.10.2021-
10.10.2021 statt.

Begründung:

Schon seit mehreren Jahren findet die Diözesankonferenz/Vollversammlung am zweiten Wo-
chenende im Oktober statt und wurde ein Traditionstermin.
Auch im nächsten Jahr würden wir uns darüber freuen mit euch das zweite Oktoberwochenende 
zu verbringen.

Termin Vollversammlung 2021

Antrag Nr. 00



KjG-Diözesanverband Freiburg
Diözesankonferenz 2020/21

07.-08. Mai 2021 online

Satzungsänderungsantrag Nr. 01

Antragsteller*in: Wahlausschuss 

(Ansprechperson: Luise Schneider, luise@kjg-freiburg.de)

Die Diözesankonferenz möge beschließen:

Änderung des Kapitel 3 „Wahlordnung“ der Satzung:

	 33) Wahlen werden geheim durchgeführt. Geheim ist eine Wahl, wenn auf anonymen 	
	 Stimmzetteln mit Einwurf in eine Wahlurne gewählt wird.  Geheim ist eine Wahl, wenn 	
	 die abgegebene Stimme nicht auf die Person zurückzuführen ist, die sie abgegeben 	
	 hat.

Begründung:

Dieses Jahr haben wir uns mit der Frage nach der Möglichkeit einer digitalen Wahl beschäftigt. 
Nach momentanem Stand unserer Wahlordnung ist nur eine physische Wahl umsetzbar. Wir 
möchten den Handlungsspielraum hier erweitern und diese Möglichkeit schaffen.

Änderung der Wahlordnung hinsichtlich einer Ermöglichung digitaler Wahlen



KjG-Diözesanverband Freiburg
Diözesankonferenz 2020/21

07.-08. Mai 2021 online

Antragsteller*in: Diözesaner Satzungsausschuss

Die Diözesankonferenz möge beschließen:

Die KjG im Diözesanverband führt in ihrer Satzung wie in der folgenden Synopse beschrieben 
einen Satzungsausschuss ein:

Synopse:

Einführung eines Diözesanen Satzungsausschusses

Satzungsänderungsantrag Nr. 04

Aktuelle Satzung Satzungsänderung
1 Satzung

IV Kooperationen

11) Die Satzung bedarf der Zustimmung durch 
die Diözesanleitung. Die Genehmigung kann 
unter Auflagen und Bedingungen erteilt wer-
den.

1 Satzung

IV Kooperationen

11) Die Satzung bedarf der Zustimmung durch 
den Diözesanen Satzungsausschuss. Die Ge-
nehmigung kann unter Auflagen und Bedin-
gungen erteilt werden.

V KjG in der Diözese

b. Organe des Diözesanverbandes

Organe des Diözesanverbandes

22) Die Organe des Diözesanverbandes sind 
die Diözesankonferenz, der Verwaltungsrat 
und die Diözesanleitung.

V KjG in der Diözese

b. Organe des Diözesanverbandes

Organe des Diözesanverbandes

22) Die Organe des Diözesanverbandes sind 
die Diözesankonferenz, der Diözesane Sat-
zungsausschuss der Verwaltungsrat und die 
Diözesanleitung.



e. Diözesaner Satzungsausschuss

Aufgaben des Diözesanen  
Satzungsausschusses

47) Der Diözesane Satzungsausschuss berät 
und unterstützt Ortsgruppen und Koopera-
tionen bei der Erstellung einer neuen und der 
Änderung einer bestehenden Satzung sowie 
bei der Schaffung satzungsgemäßer Struk-
turen.

48) Er berät bei Satzungsfragen auf Diöze-
sanebene.

49) Er berät und unterstützt bei der Formu-
lierung von Anträgen – insbesondere Sat-
zungsänderungsanträgen – an die Diözesan-
konferenz.

50) Er behält die Aktualität der Satzung 
im Bezug auf die momentanen Inhalte des 
Diözesanverbandes und gesetzlichen bezie-
hungsweise kirchlichen Vorgaben im Blick 
und stellt zu deren Angleichung Satzungsän-
derungsanträge an die Diözesankonferenz.

Besondere Aufgaben des Diözesanen  
Satzungsausschusses

51) Der Diözesane Satzungsausschuss hat 
insbesondere folgende Aufgaben:

	 a) Prüfung der zur Genehmigung ein-		
	 gereichten Satzungen von Ortsgruppen 		
	 und Rückmeldung zu deren Vereinbarkeit 	
	 mit den Grundlagen und Zielen der KjG
	 sowie den Mindestanforderungen an 		
	 Ortssatzungen an den Verwaltungsrat
	 b) Entscheidung über die Genehmigung 		
	 von Satzungen der Kooperationen
	 c) Verarbeitung und redaktionelle Auf		
	 bereitung der Diözesanen Satzung nach 
	 den Beschlüssen der Diözesankonferenz 	
	 sowie die anschließende  
	 Veröffentlichung

52) Sind im Diözesanen Satzungsausschuss 
keine Stellen besetzt, fallen seine Aufgaben 
an die Diözesanleitung.



Mitglieder des Diözesanen Satzungsaus-
schusses

53) Stimmberechtigte Mitglieder des Diöze-
sanen Satzungsausschusses sind:

	 a) Eine Person, die sich nicht im binären
	 Geschlechtssystem wiederfindet,
	 b) zwei weibliche Personen,
	 c) zwei männliche Personen.

54) Der Diözesane Satzungsausschuss ist 
somit geschlechtergerecht besetzt.

Wahl des Diözesanen Satzungsausschusses

55) Der Diözesane Satzungsausschuss wird 
von der Diözesankonferenz für ein Jahr ge-
wählt.

56) Näheres regelt die Wahlordnung. 

Einberufung und Verfahren des Diözesanen 
Satzungsausschusses

57) Der Diözesane Satzungsausschuss tritt 
nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal 
jährlich zusammen.

58) Er muss zusammentreten, wenn mindes-
tens ein Drittel seiner Mitglieder, die Diö-
zesanleitung oder der Verwaltungsrat dies 
fordert.

59) Der Diözesane Satzungsausschuss ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
der gewählten, stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Er beschließt mit einfacher 
Mehrheit.

60) Er kann sich im Rahmen der Diözesan-
satzung eine eigene Geschäftsordnung 
geben.



e. Der Verwaltungsrat

Besondere Aufgaben des Verwaltungsrates

50) Der Verwaltungsrat hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

	 j) Entscheidung über die Genehmigung 
	 von Satzungen der Ortsgruppen.

f. Der Verwaltungsrat

Besondere Aufgaben des Verwaltungsrates

50) Der Verwaltungsrat hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

	 j)Entscheidung über die Genehmigung  
	 von Satzungen der Ortsgruppen nach der 
	 Prüfung durch den Diözesanen Satzungs- 
	 ausschuss.

f. Die Diözesanleitung

Besondere Aufgaben der Diözesanleitung

67)	Die Diözesanleitung hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

	 j) Entscheidung über die Genehmigung  
	 von Satzungen der Kooperationen

g. Die Diözesanleitung

Besondere Aufgaben der Diözesanleitung

68)	Die Diözesanleitung hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

	 j) Entscheidung über die Genehmigung  
	 von Satzungen der Kooperationen

3 Wahlordnung im Diözesanverband

II Bestimmungen für einzelne Wahlen

c. Wahl des Diözesanen  
Satzungsausschusses

Wählbarkeitsvoraussetzungen

18)	Als Mitglied des Diözesanen Satzungs-
ausschusses ist wählbar, wer

a) Mitglied der KjG ist,

b) mindestens beschränkt geschäftsfähig ist,
c) zur Wahl vorgeschlagen ist.

Amtszeit

19)	Die Amtszeit der Mitglieder des Diözesa-
nen Satzungsausschusses beginnt nach Be-
endigung der Konferenz, auf der sie gewählt 
wurden. Sie endet am Ende einer Konferenz.

20)	Beginnt die Amtszeit in der ersten Hälf-
te eines Kalenderjahres, so verkürzt sich die 
Amtszeit um ein halbes Jahr.

21)	Die Diözesankonferenz kann eine um ma-
ximal ein halbes Jahr abweichende Amtszeit 
festlegen.



Begründung – auf einen Blick:

Wir wollen einen Diözesanen Satzungsausschuss einrichten, um…

•	 unsere Satzung immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.
•	 Kontaktpersonen für Ortsgruppen und Kooperationen zu stellen.
•	 auf Diözesaner Ebene Kontaktpersonen für Anträge und Satzungsfragen zu stellen.
•	 den Prozess der Genehmigung von Satzungen zu vereinfachen.
•	 Personen zu motivieren, sich mit unserer Satzung zu beschäftigen.

Bisher musste ein Diözesaner Satzungsausschuss immer erst per Antrag einberufen werden. 
Auf diese Weise kann man den Ablauf vereinfachen.

Begründung:

Unsere Satzung bildet die Grundlage unserer Arbeit. In ihr sind unsere Grundlagen und Ziele, 
unser Zweck als Verband und unsere Strukturen festgelegt, allerdings bedarf die Satzung auch 
intensiver Betreuung und redaktioneller Aufarbeitung um mit unseren Werten und Inhalten auf 
dem neuesten Stand zu bleiben und rechtliche Rahmenbedingungen wie die Zustimmung des 
Erzbischöflichen Ordinariats umzusetzen. In den letzten beiden Jahren musste dazu von der 
Diözesankonferenz jeweils die Einsetzung eines Diözesanen Satzungsausschusses durch einen 
Antrag beschlossen werden, daher finden wir es sinnvoll, diesen in unserer Satzung zu veran-
kern.

Zudem soll der Satzungsausschuss bei Fragen von Ortsgruppen, Kooperationen sowie Per-
sonen und Organen auf Diözesanebene zur Verfügung stehen und diese bei Satzungsfragen 
unterstützen und beraten können. Gerade da Satzungen aus Sicht der Ortsgruppen ein eher 
komplizierteres Thema sind, wollen wir hier unter die Arme greifen.

Da die Mitglieder des Diözesanen Satzungsausschusses außerdem im Laufe der Amtszeit ein 
erweitertes Verständnis der Diözesanen Strukturen und Inhalte entwickeln, kann dieser bei der 
Formulierung von Anträgen unterstützend mitwirken. Dadurch soll es insbesondere auf Diöze-
sanebene neuen Personen erleichtert werden, Anträge zu stellen, und diesen eine Anlaufstelle 
für Fragen zu den Strukturen geboten werden.

Ein Großteil der jetzigen Arbeit des Diözesanen Satzungsausschusses besteht bereits in der 
Bearbeitung und Prüfung von Satzungen der Kooperationen und dem Schreiben von Empfeh-
lungen für deren Genehmigung beziehungsweise für Auflagen, die vor der Genehmigung erfüllt 
werden sollen. Daher wollen wir, um die Strukturen zu vereinfachen und Beschlusswege zu 
verkürzen, die Beschlussfassung über Kooperationssatzungen auf den Diözesanen Satzungs-
ausschuss übertragen, da die Entscheidungen, die hier getätigt werden, im Gegensatz zu der 
Genehmigung von Ortssatzungen, selten verbandspolitischer Natur sind und, da sich hier Ver-
eine zusammenschließen, die sich bereits auf die Grundlagen und Ziele der KjG verpflichtet 
haben, zumeist nur auf die inhaltliche Umsetzung der Mindestanforderungen an eine solche 
Kooperationssatzung geprüft und hingewiesen werden muss. Bei Unklarheiten entwickeln die 
Mitglieder des Satzungsausschusses in ihrer Amtszeit eine Expertise, wodurch sie hier zu Ent-
scheidungen qualifiziert sind.
Zudem motiviert die Tatsache, tatsächlich Entscheidungen zu fällen und nicht nur  Empfehlun-
gen abzugeben eventuell mehr Personen dazu, sich für den Satzungsausschuss aufstellen zu 
lassen.

Ein weiterer Vorteil der Einführung eines Diözesanen Satzungsausschusses sehen wir darin, 
dass Personen dazu motiviert werden, sich näher mit unserer Satzung und damit unseren Struk-



turen und Werten, auseinanderzusetzen. Dass Personen den Umgang mit unseren Strukturen 
erlernen ist außerdem oft für den Ablauf von Sitzungen hilfreich und dient auch dem Schutz der 
einzelnen Personen durch die Satzung zugesicherten Rechte.

Des Weiteren kann durch die Einführung eines Diözesanen Satzungsausschusses die Präsenz 
der Satzung und die damit verbundenen Grundlagen und Ziele unserer Arbeit erhöht werden.

Begründungen zu einzelnen Punkten:

•	 Diözesaner Satzungsausschuss als gewähltes Organ

Aufgrund der Aufgabe des Satzungsausschusses, Kooperationssatzungen zu genehmigen, hal-

ten wir hier eine Legitimation dieser Entscheidungen durch eine Wahl des Diözesanen Sat-
zungsausschusses für nötig, auch wenn dies der Entwicklung hin zu nicht-gewählten Teams im 
Rahmen von Wandelwerk entgegenläuft.

•	 Geschlechtergerechte Besetzung

Eine geschlechtergerechte Besetzung der Gremien und Organe in unserer KjG ist uns wichtig – 
auch im Hinblick auf den letztjährigen Beschluss zur Besetzung der Diözesanleitung.



KjG-Diözesanverband Freiburg
Diözesankonferenz 2020/21

07.-08. Mai 2021 online

Antragsteller*in: Diözesaner Satzungsausschuss

Die Diözesankonferenz möge beschließen:

Die Satzung wird wie in der folgenden Synopse dargestellt geändert.

Synopse:

Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit in den Gremien des 
Diözesanverbandes

Satzungsänderungsantrag Nr. 06

Alter Satzungstext Neuer Satzungstext

III. KjG vor Ort III. KjG vor Ort
e. Die Ortsleitung e. Die Ortsleitung
Mitglieder der Ortsleitung 

46) Die Ortsleitung ist paritätisch zu beset-
zen. Zu ihr gehören mindestens:

a) zwei Ortsleiterinnen
b) zwei Ortsleiter

47) Innerhalb der Ortsleitung sollte eine Per-
son die Geistliche Leitung
wahrnehmen.

48) Mindestens ein Mitglied der Ortsleitung 
muss voll geschäftsfähig sein.

49) Sind in der Ortsgruppe nur Mädchen und 
Frauen oder nur Jungen und
Männer Mitglied, können alle Stellen der 
Orts-leitung mit Mädchen und Frauen bzw. 
Jungen und Männern besetzt werden.

Mitglieder der Ortsleitung 

46) Die Ortsleitung ist geschlechtergerecht 
zu besetzen. Zu ihr gehören mindestens 5 
Personen, davon:

a) zwei weibliche Personen
b) zwei männliche Personen
c) eine Person die sich nicht im binären Ge-
schlechtssystem wiederfindet.

47) Innerhalb der Ortsleitung sollte eine Per-
son die Geistliche Leitung
wahrnehmen.

48) Mindestens ein Mitglied der Ortsleitung 
muss voll geschäftsfähig sein.

49) Sind in der Ortsgruppe nur Mitglieder 
desselben Geschlechts, können alle Stel-
len der Ortsleitung mit Personen eines Ge-
schlechts besetzt werden.



V KjG in der Diözese V KjG in der Diözese
e. Der Verwaltungsrat e. Der Verwaltungsrat
Mitglieder des Verwaltungsrat 

52) Stimmberechtigte Mitglieder des Verwal-
tungsrates sind:

a) 4 Verwaltungsrätinnen
b) 4 Verwaltungsräte
c) die Mitglieder der Diözesanleitung

53) Beratende Mitglieder sind:

a) Die Diözesanreferent*innen
b) die Mitglieder der Jugendpastoralen Teams 
mit einem KjG-Anteil in ihrer
Stellenbeschreibung

Mitglieder des Verwaltungsrat 

52) Stimmberechtigte Mitglieder des Verwal-
tungsrates sind

a) 9 Verwaltungsrät*innen:
a.a) 4 weibliche Personen
a.b) 4 männliche Personen
a.c) 1 Person, die sich nicht im binären Ge-
schlechtssystem wiederfindet.
b) die Mitglieder der Diözesanleitung

53) Beratende Mitglieder sind:

a) Die Diözesanreferent*innen
b) die Mitglieder der Jugendpastoralen Teams 
mit einem KjG-Anteil in ihrer
Stellenbeschreibung

Begründung:

Auf der Bundeskonferenz 2019 wurde die Satzung des KjG Bundesverbandes angepasst. Es 
wurden Stellen in Gremien geschaffen, die sich nicht als männlich oder weiblich definieren. 
Dies wurde auf der Diözesankonferenz 2019 auch für die Diözesanleitung umgesetzt. Zur Vor-
bereitung hierauf gab es einen Studienteil. Diese Anpassung der Strukturen soll auch in den 
restlichen Gremien umgesetzt werden.
Es gibt hierfür verschiedene Möglichkeiten, die auch oben aufgezeigt werden.


	Protokoll_2020_2021_Homepage.pdf (p.1-43)
	Anhang 2020.pdf (p.44-54)
	Tagesordnung.pdf (p.46)
	Behandelte_Anträge.pdf (p.47-56)


